
 

 

 

 

Öffentliche Bekanntmachung des 

MÜLLABFUHR-ZWECKVERBANDES ODENWALD 

 

 

Satzung zur 1. Änderung der Entschädigungssatzung des Müllabfuhr-Zweckverbandes 

Odenwald vom 15.11.2001 
 

 

Die Verbandsversammlung des Müllabfuhr-Zweckverbandes Odenwald hat in ihrer Sitzung 

am 07.11.2023 nachstehende Satzung zur 1. Änderung der Entschädigungssatzung des 

Müllabfuhr-Zweckverbandes Odenwald vom 15.11.2001 beschlossen:  

 
Artikel 1 

 

§ 3 Abs. 2 Satz 2 wird hinsichtlich der monatlichen Aufwandsentschädigungen für die 

Wahrnehmung besonderer Funktionen wie folgt geändert:  

 

Diese beträgt für   

die/den Vorsitzende/n der Verbandsversammlung          70,00 EUR 

die/den Vorsitzende/n des Verbandsvorstands     250,00 EUR 

die/den stellvertretende/n Vorsitzende/n des Verbandsvorstands              125,00 EUR 

 

                                                          Artikel 2 

 

Die Änderungssatzung tritt zum 1. Februar 2024 in Kraft.  

 

 

Brombachtal, den 07.11.2023   MÜLLABFUHR-ZWECKVERBAND 

                             ODENWALD 

                    Verst, Verbandsvorsteher 

 

 


